
 

   

ADS System GmbH 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

 

I. Allgemeines 

1. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller, sofern der Besteller Unterneh-
mer im Sinne des § 14 BGB ist. Sie gelten auch für im Zusammenhang hiermit stehende 
Angaben in Broschüren, Preislisten, Werbeanzeigen, Internetseiten oder ähnlichen Me-
dien. 

2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

3. Die vorbehaltlose Lieferung von Waren, Leistung von Diensten oder Entgegennahme von 
Zahlungen durch uns bedeutet kein Anerkenntnis abweichender Bestimmungen. 

4. Soweit geschäftsnotwendig, sind wir befugt, die Daten des Bestellers im Rahmen der 
Datenschutzgesetze (insbesondere § 28 BDSG) per EDV zu speichern und zu verarbeiten. 

 

II. Vertragserklärungen, Handelsklauseln 

1. Unsere Angebote sind freibleibend; ein Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestä-
tigung in Textform (§ 126 b BGB) zustande oder wenn Bestellungen von uns ausgeführt 
worden sind. Bei Online-Bestellungen erhält der Besteller nach Abgabe seiner Bestellung 
eine automatisierte Bestellbestätigung per E-Mail. Diese stellt keine Vertragserklärung im 
Sinne einer Annahme dar.  

2. Änderungen, Ergänzungen und/oder die Aufhebung eines Vertrages oder dieser Bedin-
gungen bedürfen der Schriftform. 

3. Der Besteller ist an seine Bestellung 14 Tage gebunden. Der Vertrag ist abgeschlossen, 
wenn wir die Annahme innerhalb dieser Frist bestätigen oder die Lieferung ausführen. 

4. Wir werden den Besteller  über die Nichtverfügbarkeit der Leistung umgehend informie-
ren. Die Gegenleistung werden wir innerhalb eines angemessenen Zeitraumes zurücker-
statten. 

5. Handelsklauseln nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) gelten in der 
Fassung 2000, 6. Revision. 

 

III. Umfang und Ausführung der Lieferungen und Leistungen 

1. Die Ausführung erfolgt gemäß den vereinbarten technischen Vorschriften mit branchen-
üblichen Toleranzen. Zusicherungen von Eigenschaften bedürfen unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Bestätigung. 

2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, sofern dies für den Besteller nicht unzumutbar ist. 
Dabei bestimmen wir Versandart, Versandweg und Frachtführer. 

3. Die zu unserem Angebot gehörenden Unterlagen wie z.B. Muster, Abbildungen, Zeich-
nungen sowie Gewichtsangaben sind nur annähernd maßgebend. Änderungen, insbeson-
dere hinsichtlich Konstruktion und Material behalten wir uns vor, soweit der Vertragsge-
genstand und dessen Funktion nicht wesentlich geändert werden. 



 

   

4. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
Nicht zur Ausführung kommende Angebote und Unterlagen sind uns auf Verlangen un-
verzüglich zurückzugeben. 

 

IV. Preise 

1. Soweit nicht anders vereinbart verstehen sich alle Preise unfrei ab Lager bzw. Werk zu-
züglich Verpackung, Fracht, Versicherung und Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlich gülti-
ger Höhe. Bei Vereinbarung eines Gesamtpreises einschließlich Montage wird einwand-
freier Zugang zum Aufstellungsort, sofortige Abladung durch den Besteller und trockener 
sowie besenreiner Aufstellungsort vorausgesetzt. 

2. Liegt der Liefer- oder Leistungstermin später als drei Monate nach Vertragsschluss, sind 
wir berechtigt, nach rechtzeitiger Benachrichtigung des Bestellers und vor Ausführung 
der Leistung oder Auslieferung der Ware, den Preis der Ware oder Leistung in der Weise 
anzupassen, wie es aufgrund der allgemeinen außerhalb unserer Kontrolle stehenden 
Preisentwicklung erforderlich (wie etwa Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, 
Zolländerungen, deutlicher Anstieg von Material- oder Herstellungskosten) oder aufgrund 
der Änderung von Zulieferern nötig ist. Bei Lieferungen oder Leistungen innerhalb von 
drei Monaten gilt in jedem Fall der am Tag des Vertragsabschlusses gültige Preis.  

Bei Rahmenverträgen mit Preisvereinbarungen beginnt die Dreimonatsfrist mit Abschluss 
des Rahmenvertrages zu laufen.    

 

V. Zahlungen 

1. Die Preise sind netto ohne Abzug innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung 
fällig. Der Besteller kommt gemäß § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB in Verzug, wenn er nicht spä-
testens 14 Tage nach erbrachter (Teil)Leistung zahlt. 

2. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8% 
über dem Basiszinssatz zu verlangen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsscha-
den nachzuweisen und geltend zu machen. 

3. Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen, Wechsel nur aufgrund besonderer 
Vereinbarung. Wechsel- und sonstige Spesen gehen grundsätzlich zu Lasten des Bestel-
lers und sind sofort zur Zahlung fällig. 

4. Bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung von Schecks oder Wechseln, bei Zahlungseinstellung, 
bei Nichteinleitung eines der Schuldenregelung dienenden Verfahrens, bei Nichteinhal-
tung der Zahlungsbedingungen und bei Vorliegen von Umständen, welche die Kreditwür-
digkeit des Kunden zu mindern geeignet sind, werden unsere sämtlichen Forderungen – 
auch im Falle der Stundung – sofort fällig. Außerdem sind wir berechtigt, noch ausste-
hende Lieferungen nur gegen bare Vorauszahlung auszuführen, nach Setzung einer an-
gemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfül-
lung zu verlangen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten. 

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Aus-
übung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf 
dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 

 



 

   

VI.  Liefer- und Leistungszeiten; Verzug 

1. Lieferzeitangaben gelten nur annähernd. Vorzeitige Lieferungen und Teillieferungen sind 
zulässig. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt in jedem Fall die Abklä-
rung aller technischen Fragen voraus, außerdem den rechtzeitigen Eingang aller vom Be-
steller zu liefernden Unterlagen, Zeichnungen, Schaltpläne, erforderlichen Genehmigun-
gen, Freigaben, Spezifikationen und sonstiger vom Besteller zu erbringender Mitwir-
kungshandlungen. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten. Man-
gels dieser Voraussetzungen gilt die Lieferzeit als entsprechend verlängert. 

2. Nimmt der Besteller eine Lieferung nicht zum vereinbarten Zeitpunkt ab oder verletzt er 
seine Mitwirkungspflichten, z.B. durch nicht rechtzeitigen Abruf oder Verweigerung der 
Annahme, so sind wir nach fruchtloser Nachfristsetzung berechtigt, die erforderlichen 
Maßnahmen selber zu treffen und die Ware zu liefern oder von dem noch nicht erfüllten 
Teil des Liefervertrages zurückzutreten oder Schadenersatz zu verlangen. Wir sind nach 
unserer Wahl auch berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden zu lagern 
oder zu versenden. Damit gilt die Ware als abgenommen.  

3. Falls wir in Lieferverzug geraten, ist der Besteller berechtigt, uns eine angemessene 
Nachfrist von mindestens zwei Wochen zu setzten. Erfolgt die Lieferung nicht und will der 
Besteller deswegen von dem Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz statt der Leistung 
verlangen, ist er verpflichtet, uns dies zuvor ausdrücklich schriftlich mit einer angemes-
senen weiteren Nachfrist anzudrohen. 

 

VII. Eigentumsvorbehalt 

1. Verkaufte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Ge-
schäftsbeziehung unser Eigentum. Der Besteller ist berechtigt, die im Eigen-
tumsvorbehalt stehenden Waren im Rahmen eines geordneten Geschäftsbe-
triebes weiterzuveräußern. Veräußert der Besteller diese Ware seinerseits, 
ohne den vollständigen Kaufpreis im voraus oder Zug um Zug gegen Übergabe 
der Kaufsache zu erhalten, so hat er mit seinem Kunden einen Eigentumsvor-
behalt entsprechend diesen Bedingungen zu vereinbaren. Der Besteller tritt 
bereits jetzt seine Forderungen aus dieser Weiterveräußerung sowie die Rech-
te aus dem von ihm vereinbarten Eigentumsvorbehalt an uns ab. Er ist auf un-
ser Verlangen verpflichtet, den Erwerbern die Abtretung bekannt zugeben und 
uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen die Erwerber erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen. Der Besteller ist 
zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung 
nur ermächtigt, solange er seine Verbindlichkeiten uns gegenüber ordnungs-
gemäß erfüllt. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns zustehen, die 
Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, werden wir 
auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte 
freigeben. Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, liegt darin nur 
dann auch ein Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies zuvor ausdrücklich 
schriftlich erklärt haben. 

2. Wird die Ware von dem Besteller be- oder verarbeitet, erstreckt sich unser 
Eigentumsvorbehalt auf die gesamte neue Sache. Bei einer Verarbeitung, Ver-
bindung oder Vermischung mit fremden Sachen durch den Besteller erwerben 
wir Miteigentum zu dem Bruchteil, der dem Verhältnis des Rechnungswertes 
unserer Ware zu dem der vom Besteller benutzten anderen Sachen im Zeit-
punkt der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung entspricht. Wird die 
Vorbehaltsware mit einer Hauptsache des Bestellers oder Dritter verbunden 
oder vermischt, so überträgt der Besteller uns darüber hinaus schon jetzt sei-



 

   

ne Rechte an der neuen Sache. Verbindet oder vermischt der Besteller die 
Vorbehaltsware entgeltlich mit einer Hauptsache Dritter, so tritt er uns hier-
mit schon jetzt seine Vergütungsansprüche gegen den Dritten ab. 

3. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen 
Dritter hat der Besteller uns unverzüglich zu benachrichtigen. 

4. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind 
wir nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen 
Frist zur Leistung zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; die gesetzli-
chen Bestimmungen zur Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. 
Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. 

 

VIII. Höhere Gewalt 

Bei höherer Gewalt ruhen unsere Lieferpflichten; tritt eine wesentliche Veränderung der bei 
Vertragsschluss bestehenden Verhältnisse ein, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt. Das gleiche gilt bei Energie- oder Rohstoffmangel, Arbeitskämpfen, behördlichen Verfü-
gungen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen oder wenn uns Unterlieferanten aus den vorge-
nannten Gründen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß beliefern. 

 

IX. Beschaffenheit der Ware, Garantie 

1. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die in unseren Produktbeschreibungen, 
Spezifikationen und Kennzeichnungen beschriebene Beschaffenheit. Öffentliche Äußerun-
gen, Anpreisungen oder Werbung stellen keine Beschaffenheitsangaben zu der Kaufsa-
che dar. Der Besteller ist unabhängig davon verpflichtet, unsere Produkte und Leistungen 
auf ihre Eignung für den vorgesehenen Gebrauch selbst zu prüfen. 

2. Für die Einhaltung der Maße und technischen Daten gelten die einschlägigen DIN/EN-
Normen. Von uns angegebene Maße und Daten in Angeboten und Auftragsbestätigungen 
gelten nur annähernd. 

3. Für unsere Produkt- oder Leistungsangaben übernehmen wir keine über den jeweiligen 
Einzelvertrag hinausgehende Haftung. Unsere Produktbeschreibungen und -angaben be-
schreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Ga-
rantie im Sinne des § 443 BGB dar. Die Vereinbarung einer Garantie bedarf der Schrift-
form. Eine Garantieerklärung ist nur dann wirksam, wenn sie den Inhalt der Garantie so-
wie die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich das Garantieschutzes hinreichend be-
stimmt beschreibt. 

4. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 

5. Wir behalten uns technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung vor.  

 

X.  Rechte des Bestellers bei Mängeln 

1. Die von uns gelieferten Waren entsprechen den geltenden deutschen Bestimmungen und 
Standards. Für die Einhaltung anderer nationaler Bestimmungen übernehmen wir keine 
Gewähr. Der Besteller ist verpflichtet, bei Verwendung der Ware im Ausland die Konfor-
mität der Ware mit den maßgeblichen Rechtsordnungen und Standards selbst zu über-
prüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen. 

2. Der Besteller kann wegen Mängeln unserer Lieferung und Leistung keine Rechte geltend 
machen, soweit der Wert oder die Tauglichkeit unserer Lieferung und Leistung lediglich 
unerheblich gemindert ist. 



 

   

3. Soweit unsere Lieferung und Leistung mangelhaft ist und dies vom Besteller rechtzeitig 
schriftlich gem. § 377 HGB beanstandet wurde, werden wir nach unserer Wahl nachlie-
fern oder nachbessern (Nacherfüllung). Hierzu ist uns Gelegenheit innerhalb angemesse-
ner Frist von mindestens zehn Arbeitstagen zu gewähren. 

4. Der Besteller kann Ersatz für die zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen verlangen, sofern die Aufwendungen sich nicht erhöhen, weil der Gegenstand 
der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den ursprünglichen Lieferort ver-
bracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch. 

5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller die Vergütung mindern oder vom Ver-
trag zurücktreten. Der Rücktritt ist allerdings nur zulässig, wenn der Besteller uns dies 
zuvor ausdrücklich schriftlich mit einer angemessenen weiteren Nachfrist androht. 

6. Rückgriffsansprüche des Bestellers gemäß § 478 BGB bleiben unberührt; diese bestehen 
gegen uns jedoch nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die ge-
setzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. 

7. Bei Transportschäden sind die Fristen der Transportversicherer einzuhalten. Bei beschä-
digten Sendungen darf der Besteller keine „reine“ Quittung erteilen, sondern muss un-
verzüglich eine Tatbestandsaufnahme über die beschädigte Sendung veranlassen. Fest-
gestellte Beschädigungen sind unverzüglich schriftlich an uns und auch den Frachtführer 
zu melden. (Hierzu ein wichtiger Hinweis: Durch die Verwendung von Kistenöffnern beim 
Öffnen von Kisten und Verschlägen kann eine Beschädigung des Inhalts vermieden wer-
den). 

 

XI. Schadensersatz 

1. Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind über die Regelung in Ziff. X. hinaus-
gehende Ansprüche des Bestellers – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlos-
sen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind; 
insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögens-
schäden des Bestellers. Soweit unsere vertragliche Haftung ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern 
und Erfüllungsgehilfen. 

2. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit beruht, ein Personenschaden vorliegt oder ein Schadenser-
satzanspruch nach dem Produkthaftungsgesetz besteht. 

3. Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist die Ersatzpflicht für 
Sachschäden auf den typischerweise entstehenden Schaden beschränkt. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, die dem Kunden Rechtspositionen verschaffen, welche ihm 
der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat und solche, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

4. Im übrigen ist unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen. 

5. Die Abtretung der in Ziffern X. und XI. geregelten Ansprüche des Bestellers ist ausge-
schlossen. 

 

XII. Verjährung 

1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln unserer Lieferungen und Leistungen 
sowie für Ansprüche wegen unserer Schadensersatzhaftung beträgt ein Jahr. 



 

   

2. Dies gilt nicht, soweit gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 
479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen 
vorgeschrieben sind sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits 
und bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

XIII. Nutzungsrechte 

1. Die Einräumung von Nutzungsrechten, insbesondere an von uns erbrachten schutzrechts-
fähigen Leistungen oder von uns hergestellter oder vertriebener Software, wird erst wirk-
sam, wenn der Besteller die geschuldete Vergütung vollständig an uns entrichtet hat 
(§ 158 Abs. 1 BGB). Bis zur Entrichtung der vollständigen Vergütung verbleiben sämtliche 
Nutzungsrechte bei uns. 

2. Sofern nichts anderes vereinbart ist, erhält der Besteller ein nichtausschließliches und 
nichtübertragbares Nutzungsrecht, insbesondere unter Ausschluss der Rechte auf Verviel-
fältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung und Bearbeitung nach dem Urhe-
berrechtsgesetz (UrhG). Die Nutzung von Software ist vorbehaltlich abweichender einzel-
vertraglicher Regelungen nur nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen (Ziffern XIV-
XVII) zulässig. 

3. Werden wir aufgrund eines Verstoßes des Bestellers gegen Urheberrechte und/oder ge-
werbliche Schutzrechte im Zusammenhang mit gelieferter Software in Anspruch genom-
men, so hat uns der Besteller von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, sofern wir ihn 
vorher auf die Rechte Dritter an der Software hingewiesen haben.  

 

XIV. Nutzungsumfang bei Softwarekauf  

1. Wir räumen dem Besteller an Software ein einfaches, zeitlich unbeschränktes Nutzungs-
recht zur Einzel- und Mehrplatznutzung ein, jedoch nur für das vereinbarte Bestimmungs-
land, in dem die Software verwendet werden soll. Ohne ausdrückliche Vereinbarung wird 
das Nutzungsrecht ausschließlich für das Land eingeräumt, in dem der Besteller seinen 
Geschäftssitz hat. Dieses Nutzungsrecht darf gleichzeitig nur von maximal der Anzahl na-
türlicher Personen ausgeübt werden, für die der Besteller den Kaufpreis gemäß Ziffer 4 
entrichtet hat.  

2. Der Besteller darf die Software nur zu dem Zweck einsetzen, seine internen Geschäfts-
vorfälle und die von solchen Unternehmen abzuwickeln, die mit ihm im Sinne des § 15 
AktG verbunden sind (,,Konzernunternehmen“).  

3. Vervielfältigungen der Software sind nur insoweit zulässig, als dies für den vertragsge-
mäßen Gebrauch notwendig ist. Der Besteller darf von der Software Sicherungskopien 
nach den Regeln der Technik im notwendigen Umfang anfertigen. Sicherungskopien auf 
beweglichen Datenträgern sind als solche zu kennzeichnen und mit dem Urheberrechts-
vermerk des Originaldatenträgers zu versehen. 

4. Hat der Besteller die Software im Wege des Online-Download erworben, ist er berechtigt, 
die Software bei Weitergabe nach Ziffer 16 auf einen Datenträger zu kopieren. Im Übri-
gen entspricht unser Recht an der Online-Kopie dem eines Bestellers an einer auf Daten-
träger erhaltenen Software. 

5. Der Besteller ist zu Änderungen, Erweiterungen und sonstigen Umarbeitungen der Soft-
ware i.S. des § 69 c Nr. 2 UrhG nur insoweit befugt, als das Gesetz solches unabdingbar 
erlaubt. Bevor der Besteller selbst oder durch Dritte Fehler beseitigt, gestattet er uns 
zwei Versuche, den Fehler zu beseitigen. Dem Besteller stehen an solchen Bearbeitungen 
eigene Nutzungs- und Verwertungsrechte – über die nach diesem Vertrag eingeräumten 



 

   

Nutzungsrechte hinaus – nicht zu. Wir können jedoch – gegen angemessene Vergütung – 
die Einräumung eines ausschließlichen oder nicht ausschließlichen, räumlich und zeitlich 
unbeschränkten Nutzungsrechts mit dem Recht der Unterlizenzvergabe, verlangen. 

6. Der Besteller ist zur Dekompilierung der Software nur in den Grenzen des § 69 e UrhG 
berechtigt und erst, wenn wir nach schriftlicher Aufforderung mit angemessener Fristset-
zung nicht die notwendigen Daten und/oder Informationen zur Verfügung gestellt haben, 
um Interoperabilität mit anderer Hard- und Software herzustellen. 

7. Überlassen wir dem Besteller im Rahmen von Nachbesserung oder Pflege Ergänzungen 
(z.B. Patches, Ergänzungen des Bedienerhandbuches) oder eine Neuauflage der Software 
(z.B. Update, Upgrade), die früher überlassene Software (,,Altsoftware“) ersetzt, unter-
liegen diese den Bestimmungen dieser Vereinbarung. 

8. Stellen wir eine Neuauflage der Software zur Verfügung, so erlöschen in Bezug auf die 
Altsoftware die Befugnisse des Bestellers nach diesem Vertrag auch ohne unser aus-
drückliches Rückgabeverlangen, sobald der Besteller die neue Software produktiv nutzt. 
Wir räumen dem Besteller jedoch eine dreimonatige Übergangsphase ein, in der beide 
Versionen der Vertragsgegenstände nebeneinander genutzt werden dürfen. 

9. Eine Vervielfältigung oder Umarbeitung der Anwendungsdokumentation ist – vorbehalt-
lich der Regelungen in Abs. 3 und 4 (soweit die Dokumentation in die Software integriert 
ist) – nicht gestattet. 

 

XV. Ende des Nutzungsrechts an Software und anderen Schutzrechten 

In allen Fällen der Beendigung seiner Nutzungsberechtigung (z.B. durch Rücktritt, Nachliefe-
rung) gibt der Besteller alle Lieferungen schutzrechtsbehafteter Vertragsgegenstände unver-
züglich heraus und löscht sämtliche Kopien, soweit er nicht gesetzlich zu längerer Aufbewah-
rung verpflichtet ist. Die Regelung in Ziffer XIV Abs. 6 bleibt unberührt. Die Erledigung versi-
chert er uns gegenüber schriftlich. 

 

XVI. Weitergabe von Software und urheberrechtlich geschützten Werken 

1. Der Besteller darf schutzrechtsbehaftete Vertragsgegenstände, insbesondere Software, 
einem Dritten nur einheitlich und unter vollständiger und endgültiger Aufgabe der eige-
nen Nutzung überlassen. Die vorübergehende oder teilweise entgeltliche Überlassung der 
Nutzung an Dritte ist untersagt, gleich ob die Vertragsgegenstände in körperlicher oder 
unkörperlicher Form überlassen werden. Das Gleiche gilt bei unentgeltlicher Überlassung. 

2. Die Weitergabe bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. Wir erteilen die Zustimmung, 
wenn (i) der Besteller uns schriftlich versichert, dass er alle Originalkopien der Vertrags-
gegenstände dem Dritten weitergegeben und alle selbst erstellten Kopien gelöscht hat, 
und (ii) der Dritte uns gegenüber schriftlich sein Einverständnis mit den hier vereinbarten 
Nutzungs- und Weitergabebedingungen erklärt. 

 

XVII. Mitwirkungs- und Informationspflichten des Bestellers in Bezug auf Soft-
ware 

1. Der Besteller hat sich über die wesentlichen Funktionsmerkmale der Software selbst zu 
informieren und trägt das Risiko, ob diese seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. 

2. Die Einrichtung einer funktionsfähigen – und auch unter Berücksichtigung der zusätzli-
chen Belastung durch die Vertragsgegenstände ausreichend dimensionierten – Hard- und 
Softwareumgebung für die Vertragsgegenstände liegt in der alleinigen Verantwortung 
des Bestellers. 



 

   

3. Der Besteller testet die Software vor deren Einsatz gründlich auf Mangelfreiheit und auf 
Verwendbarkeit in der bestehenden Hard- und Softwarekonfiguration. Dies gilt auch für 
Software, die er im Rahmen der Gewährleistung und der Pflege erhält. 

4. Der Besteller beachtet unsere für die Installation und den Betrieb der Software gegebe-
nen Hinweise; er wird sich in regelmäßigen Abständen auf den über das Internet unter 
www.ads.de zugänglichen Webseiten über aktuelle Hinweise informieren und diese beim 
Betrieb berücksichtigen. 

5. Soweit uns über die Bereitstellung der Vertragsgegenstände hinaus weitere Leistungs-
pflichten obliegen, wirkt der Besteller hieran im erforderlichen Umfang unentgeltlich mit, 
indem er z.B. Mitarbeiter, Arbeitsräume, Hard- und Software, Daten und Telekommunika-
tionseinrichtungen zur Verfügung stellt. 

6. Der Besteller gewährt uns zur Fehlersuche und -behebung Zugang zur Software, nach 
Wahl des Bestellers unmittelbar und/oder mittels Datenfernübertragung. Wir sind berech-
tigt zu prüfen, ob die Vertragsgegenstände in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
dieses Vertrages genutzt werden. Zu diesem Zweck dürfen wir vom Besteller Auskunft 
verlangen, insbesondere über Zeitraum und Umfang der Nutzung der Vertragsgegens-
tände, sowie Einsicht in die Bücher und Schriften, sowie die Hard- und Software des Be-
stellers nehmen. Uns ist hierfür zu den üblichen Geschäftszeiten Zutritt zu den Geschäfts-
räumen des Bestellers zu gewähren. 

7. Der Besteller übernimmt als wesentliche Vertragspflicht, Daten und Programme in an-
wendungsadäquaten Intervallen, mindestens einmal täglich, in maschinenlesbarer Form 
zu sichern und damit zu gewährleisten, dass diese mit vertretbarem Aufwand wiederher-
gestellt werden können. 

8. Soweit der Besteller nicht ausdrücklich vorab darauf hinweist, dürfen wir davon ausge-
hen, dass alle Daten des Bestellers, mit denen wir in Berührung kommen können, ent-
sprechend gesichert sind. 

9. Der Besteller trägt Nachteile und Mehrkosten aus einer Verletzung dieser Pflichten. 
 

XVIII. Geheimhaltung und Datenschutz 

1. Alle von uns stammenden geschäftlichen oder technischen Informationen (einschließlich 
Merkmalen, die etwa übergebener Ware zu entnehmen sind, und sonstige Kenntnisse 
oder Erfahrungen) sind, solange und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind 
oder von uns zur Weiterveräußerung durch den Besteller bestimmt wurden, Dritten ge-
genüber geheim zu halten. Sie dürfen im eigenen Betrieb des Bestellers nur solchen Per-
sonen zur Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung notwendigerweise he-
rangezogen werden müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie 
bleiben unser ausschließliches Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einver-
ständnis dürfen solche Informationen nicht vervielfältigt oder geschäftlich verwendet 
werden. Die Geheimhaltungspflicht für technische Informationen endet fünf Jahre nach 
Vertragsbeendigung.  

2. Auf unsere Anforderung sind alle von uns stammenden Informationen (gegebenenfalls 
einschließlich angefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise überlassene Ge-
genstände unverzüglich und vollständig an uns zurückzugeben oder zu vernichten. Über 
die Vernichtung ist uns ein geeigneter Nachweis zu erbringen. 

3. Die Parteien halten die Regeln des Datenschutzes ein, insbesondere wenn ihnen Zugang 
zum Betrieb oder zu Hard- und Software der anderen Partei gewährt wird. Sie stellen si-
cher, dass ihre Erfüllungsgehilfen diese Bestimmungen ebenfalls einhalten, insbesondere 
verpflichten sie sie vor Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis. Die Parteien 



 

   

bezwecken keine Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten im Auftrag der 
anderen Partei. Vielmehr geschieht ein Transfer personenbezogener Daten nur in Aus-
nahmefällen als Nebenfolge der vertragsgemäßen Leistungen der Parteien. Die perso-
nenbezogenen Daten werden von den Parteien in Übereinstimmung mit den datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen behandelt. 

 

XIX. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl 

1. Sofern der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist, ist der Gerichtsstand – je nach Höhe des Streitwertes – 
das Amtsgericht Bad Homburg vor der Höhe oder das Landgericht Frankfurt am Main; wir 
sind jedoch auch berechtigt, den Besteller an seinem Geschäftssitz zu verklagen. 

2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 

3. Für das Vertragsverhältnis gilt ausschließlich deutsches Recht mit Ausnahme des Wiener 
– UN – Kaufrechts sowie der Anknüpfungsnormen, die auf eine andere Rechtsordnung 
verweisen. 

4. Sollten ein oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen hiervon unberührt. Es gilt dann eine Ersatzklausel, die der unwirksamen Be-
stimmung rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommt. 
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